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Das Kreissportgericht ist örtlich zuständig für die 
Sportrechtsprechung sowohl im Jugendsportbereich, als auch 
im Seniorensportbereich (Herren, Frauen, AH) im Kreis 14. 
Als Organ der Sportgerichtsbarkeit hat das Sportgericht die Aufgabe, für 
Gerechtigkeit und Ordnung im Fußballsport zu sorgen. Geahndet werden alle 
Formen unsportlichen Verhaltens der beteiligten Akteure. Es ist sachlich zuständig 
für Rechtsangelegenheiten, die sich aus dem Spielbetrieb der Junioren- und 
Juniorinnen-Mannschaften, sowie der Herren- und Frauen- Mannschaften 
ergeben, die den Spielklassen des Kreises zugeordnet sind (§ 23 RuVO). 
Ferner fallen auch Pokalspiele auf Kreisebene in die Zuständigkeit des 
Sportgerichts. Die Mitglieder des Kreissportgerichts sind unabhängig. Sie sind nur 
dem geschriebenen Recht des Sports sowie ihrem Gewissen unterworfen. 
 
Die Abwicklung der eingehenden Fälle, sei es durch Eingaben der spielleitenden 
Stellen oder durch Einsprüche der Vereine, werden vorrangig als schriftliches 
Verfahren abgewickelt (§ 30 Abs. 1 RuVO). Dies erspart den Vereinen Kosten. Nur 
in besonders schweren Fällen tagt das Kreissportgericht in Präsenz (30 Abs. 2 
RuVO). 
 
Einsprüche oder Eingaben an das Keissportgericht sind schriftlich aus dem E-
Postfach des Vereins an das E-Postfach des KSG (FLVW.KSG14@flvw.evpost.de)   
zu senden, Fristen und Gebühren sind ebenfalls in der RuVO geregelt (§§ 54, 58). 
 
Der Geschäftsverteilungsplan des Kreissportgerichtes für das Spieljahr 2025/2026 
wurde in den Offiziellen Mitteilungen des FLVW (OM Nr. 28 vom 11.07.2025) 
veröffentlicht und kann in aktueller Fassung hier eingesehen werden: 
 
Geschäftsverteilungsplan KSG-Herford 

Ralf Bollmann – Bahnhofstr. 34 – 32289 Rödinghausen 

mailto:ralf.bollmann@flvw.de
mailto:(FLVW.KSG14@flvw.evpost.de)


 
Wo verhandelt das Sportgericht? 
Sofern eine mündliche Verhandlung erforderlich ist, verhandelt das 
Kreissportgericht seine Fälle im Treffpunkt, Untere Wiesenstr. 55, 32120 
Hiddenhausen-Sundern. 
 
 
Ralf Bollmann 
(Vorsitzender KSG Herford) 
 
 
 
Geschäftsverteilungsplan 

In der konstituierenden Sitzung vom 24.4.2025 wurde wie folgt beschlossen: 

Geschäftsverteilungsplan des Kreissportgerichts Herford K-14 für das Spieljahr 

2025/2026 

Vorsitzender: Ralf Bollmann (SV Rödinghausen) 

Stellvertreter: Holger Tietjens (TV Elverdissen) 

Weitere Einzelrichter: Ines Dold (SV Oetinghausen), Stefan Pampel (SV Oetinghausen) 

Beisitzer: Sandra Sudhölter (SC Enger), Ulf Dreier (VfL Holsen) 

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Kreissportgerichts regelt § 23 RuVO/WDFV. 

Die Mitglieder haben für das Spieljahr 2025/2026 folgenden Geschäftsverteilungsplan 

beschlossen: 

Wettbewerb Einzelrichter Vertretung (Vertretung) 

Kreisliga A Bollmann Pampel Dold 

Kreisliga B Pampel Bollmann Dold 

Kreisliga C 1 Pampel Bollmann Dold 

Kreisliga C 2 Bollmann Pampel Dold 



Kreisliga C 3 Bollmann Pampel Dold 

Frauen Kreisliga Pampel Bollmann Dold 

Kreisfreundschaftsspiele Bollmann Pampel Dold 

Kreispokal Bollmann Pampel Dold 

Hallenturniere Pampel Bollmann Dold 

Spielberechtigungen Bollmann Pampel Tietjens 

A-Junioren Tietjens Pampel Bollmann 

B-Junioren Tietjens Bollmann Pampel 

C-Junioren und Mädchen Tietjens Pampel Dold 

D-Junioren bis Minis Tietjens Pampel Dold 

Einzelrichter 

- bei Verfahren gem. § 23.2c RuVO/WDFV 

Bollmann (Vertretung in der Reihenfolge: Tietjens, Pampel, Dold). 

Mündliche Verhandlungen werden unter Vorsitz des zuständigen Einzelrichters 

(Stellvertreters) geführt. 

Die Auswahl der Beisitzer zur Teilnahme an mündlichen Verhandlungen erfolgt in 

alphabetischer Reihenfolge unter den Nicht-Einzelrichtern (Sudhölter, Dreier). 

Ist einer der Beisitzer verhindert oder nicht erreichbar, tritt an seine Stelle der im Alphabet 

folgende Beisitzer. Ist bei Einhaltung des Turnus ein Beisitzer weniger häufig als andere 

eingesetzt worden, ist dieser bei der nächsten Einteilung vorzuziehen. 

Die Kammer führt eine Liste, aus der sich der Stand der jeweiligen Turnuszuteilungen 

ersehen lässt. 

Herford, 5.7.2025 

Bollmann 

 


